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RS OGH 1953/10/27 4Ob154/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.10.1953

Norm

ABGB §1154

ABGB §1486 Z5

Rechtssatz

Lohnansprüche, die mangels rechtzeitiger Geltendmachung beim früheren Dienstgeber erloschen sind, können

ebensowenig gegenüber dem neuen Dienstgeber, auch wenn er gemäß § 1409 ABGB für die Schulden des

Unternehmens haftet, geltend gemacht werden.
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